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Beitrags-& Entgeltordnung
Golf Park Steinhuder Meer e.V.

Gültig ab 1. Juni 2026
Sie ersetzt alle bisherigen Gebührenordnungen.

Beträge in Euro Nutzungsentgelt NE-Grundsteuer Clubbeitrag
jährlich monatlich jährlich *1

Premium-Mitglied
ordentliches Mitglied unbegrenztes Spielrecht 1455 128 Max. 100 95
Basis-Mitglied *3
Mitglied mit begrenztes Spielrecht

750 64 Max.   50 95
Greenfee-Mitglied *2
Mitglied mit begrenztem Spielrecht 325 29 Max.   25 95

Zweitmitglied; ohne HCP Führung 1455 128 Max. 100 95

Zweitmitglied Jugendliche
(bis zum vollendeten 21 Lebensjahr) 285 95

Fernmitglied (Wohnort min. 150 km vom Club 
entfernt) bis zu 15 Runden im Jahr 680 95

Passives Mitglied
ohne Spielberechtigung 0 95

Young People-Mitglied
ordentliches Mitglied unbegrenztes Spielrecht
bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 0 95
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 60 95
bis zum vollendeten 21. Lebensjahr 175 95
bis zum vollendeten 26. Lebensjahr 415 37 Max.   25 95
bis zum vollendeten 33. Lebensjahr 780 67 Max.  50 95
*1 wird am 01.07. eines Jahres erhoben und auf die Mitglieder ausgerechnet. Dies ist ein Höchstbeitrag!
*2 freier Nutzung der Übungsanlagen, Spielen auf dem Platz gegen Greenfee
*3 freier Nutzung der Übungsanlagen und Spielen auf dem Orchard, Spielen auf dem Mardorfer gegen Greenfee

Zahlungsmodalitäten für den Clubbeitrag
Der Clubbeitrag steht dem Golf Park Steinhuder Meer e.V. immer in voller Höhe zu und wird pro Kalenderjahr
erhoben. Der Clubbeitrag wird im Lastschriftverfahren erhoben.

Zahlungsmodalitäten für das Nutzungsentgelt
Das Nutzungsentgelt ist jährlich in voller Höhe, in der Regel bis zum 15 Januar des Jahres, direkt an den
Betreiber  S&D  GmbH  &  Co.KG“  zu  leisten  und  wird  im  Lastschriftverfahren  erhoben  (abgekürzter
Zahlungsweg).  Bei  Eintritt  im  Laufe  des  Jahres  beträgt  das  Nutzungsentgelt  jeweils  1/12  des
Jahresnutzungsentgeltes für jeden Kalendermonat ab Eintritt bis zum Jahresende. Auf schriftlichen Antrag bei
Eintritt in den Golf Park Steinhuder Meer e.V. oder vorliegend bis zum 1. Dezember für das Folgejahr, kann
entweder die monatliche oder jährliche Zahlungsweise vereinbart werden. 

Nach Austritt bzw. Übertritt in eine günstigere Mitgliedsform und Wiedereintritt innerhalb von sechs Monaten
ist das Nutzungsentgelt rückwirkend in voller Höhe zu bezahlen. Der Vorstand darf in Ausnahmefällen und in
Absprache  mit  der  Betreibergesellschaft  einer  Änderungskündigung  durch das  Mitglied  zum 30.06.  eines
Jahres zustimmen.

Grundsteuer zum 01.07.
Der Betreiber weist zum 01.07. die tatsächlich anfallende Grundsteuer nach. Auf dieser Grundlage wird der auf das
einzelne Mitglied sowie auf die jeweilige Mitgliedschaftsform entfallende anteilige Kostenbetrag ermittelt. Der in der
Beitragsordnung ausgewiesene Betrag gilt als Höchstbetrag und darf nicht überschritten werden.

Mardorf, den 08. Mai 2026

S&D GmbH & Co.KG Golf Park Steinhuder Meer e.V.



Informationen des Vereins nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:

Golf Park Steinhuder Meer e.V,, Vor der Mühle 20, 31535 Neustadt, gesetzlich vertreten durch den Vorstand 
Norbert Bohnhorst (Präsident),  Stuart C. Orme (Vizepräsident), Jürgen Schwedux (Schatzmeister),
Andreas Bausch (Spielführer), Johanna Bohnhorst (Schriftführer/Presse), Johanna Cziesla (Jugendleitung)

 Darüber  hinaus  werden  personenbezogene  Daten  im  Zusammenhang  mit  sportlichen  Ereignissen  ein-
schließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozi-
alen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände GVNB und DGV veröffentlicht und an lokale, regionale und
überregionale Printmedien übermittelt.

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:

 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfül-
lung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in
erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein, um die organisatorische Abwicklung durch den Be-
treiber der Golfanlage, die S & D GmbH & Co. KG, und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbän-
de GVNB und DGV.

 Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erfor-
derlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7
DSGVO.

 Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen
Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).
Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung
über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von
Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Ver-
eins veröffentlicht.

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

 Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb im Verein sowie des GVNB
und/oder des DGV teilnehmen, werden zur Handicapverwaltung und zum Erwerb einer Teilnahmeberechti-
gung an den GVNB und den DGV weitergegeben.

 Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinsti-
tut Volksbank Hameln-Stadthagen e.G. weitergeleitet.

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung der Dauer:

 Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.

Mit  Beendigung  der  Mitgliedschaft  werden  die  Datenkategorien  gemäß  den  gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung
der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.

 Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei
handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere
sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt
ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignis-
sen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.

 Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der
Mitgliedschaft gelöscht.

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 
nachfolgenden Rechte zu:

1. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
2. das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
3. das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
4. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
5. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
6. das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
7. das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
8. das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.

- Ende der Informationen -


